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Betreff:  BIUM  -  Verein  zur  Förderung  der  Biodiversität  und

nachhaltigen  Umweltplanung,  Klagenfurt  am  Wörthersee;

Europaschutzgebiet  Möserner  Moor  - Einbau  einer  Holzspundwand,

Wasserrechtsverfahren

0ffentIicheBekanntmachung

einermündlichenVerhandlung

In foIgenderAngelegenheit  wird  eine  mündliche  Verhandlung  anberaumt:

Die eb&p  Umweitbüro  GmbH,  Kiagenfurt  am Wörthersee,  hat irn Auftrag  des B1UM - Vereiri  zur

Förderung  der  Biodiversität  und nachhaltigen  Umweltplanung,  Bahnhofstraße  39/2,  9020  Klagenfurt  am

Wörthersee,  um  die  Erteilung  einer  wasserrechtlichen  Bewilligung  zum  Einbau  einer

LärchenhoIzspundwand  zur  Verbesserung  des  ökologischen  Zustandes  und  Sicherung  des

Erhaltungsgrades  innerhalb  des  Europaschutzgebietes  Möserner  Moor  angesucht.

Im Konkreten  ist die Errichtung  einer  LärchenhoIzspundwand  mit einer  Länge  von 22 Ifm auf den

Grundstücken  1517/1,  1603/1  und 1531,  alle  KG Weißbriach,  vorgesehen.  Durch  die Errichtung  dieses

Bauwerkes  soll  eine  Wiedervernässung  der  Grundstücke  1517/1,  1603/1,  1531,  1529/1  und 1530,  alle

KG Weißbriach,  erfolgen.  Der  Wasserspiegel  wird  dabei  auf  einer  Fläche  von  rund  1.600  m2 um max.

15 cm über  die bestehende  Geländeoberkante  angehoben.

Zum  Zwecke  der  Feststellung  des  maßgeblichen  Sachverhaltes  ist  die  Durchführung  eines

Ortsaugenscheines  vorgesehen  und  wird  in dieser  Angelegenheit  eine  mündliche  Verhandlung

anberaumt:

Ort:

Datum:

Zeit:

vor  dem  Gemeindeamt  in Weißbriach,

22.  April  2026,

10.15  Uhr.

Beteiligte  können  persönlich  zur  Verhandlung  kommen  an ihrer  Stelle  einen  BevoIImächtigten/eine

Bevollmächtigte  entsenden  oder  gemeinsam  mit Ihrem/lhrer  Bevollmächtigten  kommen.

BevoIImächtigter/BevoIlmächtigte  kann  eine  eigenberechtigte  natürliche  Person,  eine  juristische  Person

oder  eine  eingetragene  PersonengeseIIschaft  sein.  Personen,  die unbefugt  die Vertretung anderer  zu

Erwerbszwecken  betreiben,  düfen  nicht  bevollmächtigt  werden.

962C) Hermagor  Haupistraße  44 Iniemet.  www  bh-hermagor.at
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Der/Die  Bevollmächtigte  eines/einer  Beteiligten  muss  mit der  Sachlage  vertraut  sein  und sich durch

eine  schriftliche  Vollmacht  ausweisen  können.  Die  Vollmacht  hat  auf  Namen  oder  Firma  zu lauten.

Eine  schriffliche  Vollmacht  ist nicht  erforderlich,  wenn

*  sich  der/die  Beteiligte  durch  eine  zur  berufsmäßigen  Parteienvertretung  befugte  Person  - z.B.  einen

RechtsanwalUeine  Rechtsanwältin,  einen  Notar/eine  Notarin,  einen  Wirtschaffstreuhänder/eine

Wirtschaftstreuhänderin  oder  einen  Ziviltechniker/eine  Ziviltechnikerin  - vertreten  lässt,

*  sich  der/die  Beteiligte  durch  uns  bekannte  Angehörige  (§ 36 a des  Allgemeinen

VerwaItungsverfahrensgesetzes  1991),  HaushaItsangehörige,  Angestellte  oder  durch  uns bekannte

Funktionäre/Funktionärinnen  von  Organisationen,  vertreten  lässt und  kein  Zweifel  an  deren

Vertretungsbefugnis  besteht,

der/die  Beteiligte  gemeinsam  mit  seinem/ihrer  Bevollmächtigten  zur  Verhandlung  kommt.

Beteiligte  können  während  der  Amtsstunden  in folgende  Pläne  und sonstige  Behelfe  Einsicht  nehmen:

Projekt.
Ort  der  Einsichtnahme:  Bezirkshauptmannschaft  Hermagor,  1. Stock,  Altbau,  Zimmer  110.

Rechtsgrundlagen:

§§ 38, 98 und 107  des  Wasserrechtsgesetzes  1959  - WRG  1959,  BGBI.  Nr. 215/1959,  zuletzt  geändert

durch  BGBI.  I Nr. 73/2018;

§§ 40 bis 42 des  Allgemeinen  VerwaItungsverfahrensgesetzes  1991  - AVG, BGBI.  Nr. 51/1  991,  zuletzt

geändert  durch  BGBI.  I Nr. 82/2025.

Wir  weisen  darauf  hin,  dass  die Verhandlung  - abgesehen  von dieser  Bekanntmachung  - durch

persönliche  Verständigung  der  uns bekannten  Beteiligten  am Verfahren  und durch  Verlautbarung  im

internet  auf  der  Homepage  der  Bezirkshaüptmannschaft  Hermagor  kundgemacht  wird.

Beteiligte  verlieren  ihre  Parteistellung,  soweit  sie nicht  spätestens  am Tag vor  Beginn  der  Verhandlung

während  der  Amtsstunden  bei uns  oder  während  der  Verhandlung  Einwendungen  erheben.  Außerhalb

der Verhandlung  schrifflich  erhobene  Einwendungen  müssen  spätestens  am Tag vor Beginn  der

Verhandlung  bis zum  Ende  der  Amtsstunden  bei uns  eingelangt  sein.

Wenn  ein Beteiligter/eine  Beteiligte  jedoch  durch  ein unvorhergesehenes  oder  unabwendbares  Ereignis

verhindert  war,  rechtzeitig  Einwendungen  zu  erheben  und ihn/sie  kein Verschulden  oder  nur ein

minderer  Grad  des  Versehens  triffi,  kann  er/sie  binnen  zwei  Wochen  nach  Wegfall  des Hindernisses,

das  ihn/sie  an der  Erhebung  von  Einwendungen  gehindert  hat,  jedoch  spätestens  bis zum  Zeitpunkt  der

rechtskräftigen  Entscheidung  der  Sache,  bei uns  Einwendungen  erheben.  Diese  Einwendungen  gelten

dann  als  rechtzeitig  erhoben.  Eine längere  Ortsabwesenheit  stellt  kein  unvorhergesehenes  oder

unabwendbares  Ereignis  dar.

Mit  freundlichen  Grüßen!

Für  den  Bezirkshauptmann:

Mag.  Jost
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